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�ff Projektgruppe wAbbau effizienzhemmender Mehrfachzu
ständigkeiten"; Entwurf eines Kompetenzbereinigungs
gesetzes; Begutachtungsverfahren 

DIUn 
11.5.1992 

Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft erlaubt sich, zum 

Entwurf eines Kompetenzbereinigungsgesetzes 1992 wie folgt Stel

lung zu nehmen: 

Zu Art 7: 

In § 63 Abs 1 Z 3 der geltenden Fassung des Chemikaliengesetzes 

wird hinsichtlich des § 20 das Einvernehmen mit dem Bundesmini

ster für Arbeit und Soziales und dem Bundesminister für wirt

schaftliche Angelegenheiten vorgesehen. Zumal § 20 nunmehr in 

§ 63 Abs 1 Z 2 genannt wird, wird S 63 Abs 1 Z 3 obsolet und 

sollte entfallen. 

Zu Art 10: 

Die vorgeschlagene Änderung des Berufsausbildungsgesetzes wird 

in der vorliegenden Form entschieden abgelehnt. Die in Aussicht 

g enommene Regelung erscheint sowohl in legistischer als auch in 

verwaltungsökonomischer Hinsicht verfehlt. Zum einen steht die 

Ausbilderprüfung in engem Zusammenhang mit den sonstigen Aufga-

, ben der Lehrlingsstelle; es wäre daher allenfalls sinnvoll und 
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auch systemkonform, die Kompetenz für die DurchfGhruat a.r Au.
bilderprüfung der Lehrlingsstelle - und nicht der Land •• kammer -

zu übertragen. Zum anderen betrifft die vorgeschlagene lnderung 

des BAG lediglich die Termine für die Abhaltung der Ausbilder

prüfung und die Ausstellung des Prüfungszeugnisses. Die weiteren 

Agenden im Zusammenhang mit der Ausbilderprüfung (Errichtung von 

Prüfungskommissionen, Zulassung zur Ausbilderprüfung) würden 

aber weiterhin dem Landeshauptmann verbleiben. Damit wäre eine 

laufende Abstimmung zwischen der Landeskammer und dem Landes

hauptmann erforderlich. Als Auswirkung dieser Regelung würde da

her der Verwaltungsaufwand erhöht und man könnte wohl nicht von 

einer "Kompetenzbereinigung- sprechen. Sollte daher in diesem 

Bereich eine Änderung erfolgen, müßten sämtliche mit der Ausbil

derprüfung im Zusammenhang stehenden Agenden in die Kompetenz 
. 

der Lehrlingsstelle übertragen werden. Dies wird von der Mehr-

heit der betroffenen Landeskammern j edoch entschieden abgelehnt. 

25 Exemplare dieser Stellungnahme werden dem Präsidium des Nati

onalrates zur Verfügung gestellt. 

Hochachtungsvoll 

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WI 

sekretär: 
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nachrichtlich an: 
alle Landeskammern 

alle Bundessektionen 

Rp-Abteilung 

Wp-Abteilung 

WpU 

Fp-Abteilung 

Präs-Abteilung 

- 3 -

Präsidium des Nationalrates (25fach) 
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